Reglement für die Einreichung von Vorschlägen

zur Auszeichnung mit dem Hessischen Hochschulfilmpreis

HESSISCHER HOCHSCHULFILMPREIS
Nach den Bestimmungen zur Vergabe der Film- und Kinofördermittel des Landes Hessen vom 17. Dezember 2002 verleiht das Hessische Ministerium für Wissenschaft und Kunst jährlich den Hessischen Hochschulfilmpreis. 

Der Hessische Hochschulfilmpreis ist mit 7.500,-- Euro dotiert und wird für den besten Abschlussfilm eines Studiums an einer hessischen Ausbildungsstätte an die Absolventin/ den Absolventen verliehen. 

Vergeben wird der Hochschulfilmpreis aufgrund des Vorschlags einer unabhängigen Preisjury. Die Preisjury wird vom Hessischen Minister für Wissenschaft und Kunst auf Vorschlag des Film- und Kinobüro Hessen e.V. und des Filmhaus Frankfurt e.V. berufen.

Die Sitzungen der Preisjury werden von der Geschäftsstelle der Hessischen Filmförderung durchgeführt und sind nicht öffentlich. Gegen die Auswahlentscheidungen ist der Rechtsweg ausgeschlossen.

Die Auszeichnung wird im Rahmen einer feierlichen Veranstaltung überreicht. 

Allgemeine Voraussetzungen

Vorgeschlagen werden kann jeder Abschlussfilm einer Abgängerin/eines Abgängers einer Hessischen Hochschule, der nicht länger als ein Jahr fertiggestellt ist (Stichdatum 1. August des Jahres). Vorschlagsberechtigt sind die hessischen Hochschulen. Von jeder Hochschule können höchstens drei Filme vorgeschlagen werden.

Jeder Film kann nur einmal eingereicht werden.

Sichtungskopie

Zur Auswahlsitzung muss der Jury eine Sichtungskopie in einem der folgenden Formate: 35mm, Beta SP oder DVD zur Verfügung gestellt werden. Termin und Ort der Auswahlsitzung wird später bekannt gegeben.

Transportkosten für die Kopien und Portokosten sind von den Bewerbern/Bewerberinnen zu tragen.

Bewerbungsunterlagen

· Bewerbungsformular ( 5-fach)
· kurze Inhaltsangabe des Films (5-fach)

· Kurzbiografie und Filmografie des Regisseurs/der Regisseurin (5-fach)

· BetaSP oder Digibeta (zur späteren Trailerherstellung) (1-fach)

· DVD (5-fach)

· Foto des Regisseurs/der Regisseurin in digitaler Form auf einem Datenträger (1-fach)

· Pressematerial mit mind. 5 Standfotos in digitaler Form auf einem Datenträger (1-fach)

· Erklärung über die Musikrechte

Die Bewerbungsunterlagen müssen in 5-facher Ausfertigung fristgerecht zum Einreichtermin bei der Geschäftsstelle vorliegen. 

Hessische Filmförderung

Am Steinernen Stock 1
60320 Frankfurt

Tel.: 069 - 155 4516, Fax: 069 - 155 4514

